
1)

2)
3)

VIS BE Einzelnorm  
Amtliche Abkürzung: BauO BlnFassung vom: 11.07.2006Gültig ab: 22.07.2006Dokumenttyp: Gesetz

Quelle:
Gliederungs-Nr: 2130-10

Bauordnung für Berlin(BauO Bln)Vom 29. September 2005  1)  2)  3)
§ 6aAbstandsflächen, Abstände für Lauben in Kleingärten(1) Lauben in Kleingärten im Sinne von § 1 des Bundeskleingartengesetzes dürfen innerhalbvon Abschnitten mit höchstens 30 Lauben zu den Grenzen der Einzelgärten (Parzellengrenzen)in einem Abstand von mindestens 1,5 m errichtet werden. Zulässig ist auch die Errichtung vonLauben bis an die Parzellengrenzen, wenn auf andere Weise sichergestellt ist, dass der Abstandzwischen den benachbarten Lauben mindestens 3 m beträgt.(2) Zwischen den Lauben verschiedener Abschnitte sind mindestens 8 m breite Flächen(freizuhaltende Flächen) vorzusehen, die von baulichen Anlagen, mit Ausnahme vonEinfriedungen, sowie von Nadelgehölzen und Gartenabfällen freizuhalten sind.(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes über Abstände und Abstandsflächen zu angrenzendenGrundstücken, die nicht zu Kleingartenanlagen gehören, bleiben unberührt.

Fußnoten
Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und desRates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen undtechnischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft(ABl. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des EuropäischenParlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtetworden.Verkündet als Artikel I des Gesetzes zur Vereinfachung des Berliner Baurechts vom 29.September 2005 (GVBl. S. 495)Die Übergangsregelungen des § 89 sind zu beachten.
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